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THURGAU
•Spitex

Verband Thurgau, Rathausstrasse 30, Postfach, 8570 Weinfelden,
lelefon 071 622 81 31, Telefax 071 622 81 34, E-Mail info@spitextg.ch, www.spitextg.ch

Regierungsrat muss auch Spitex-Tarife 2002 festlegen

Die Verhandlungen mil

dem Verband Krankenversicherer

St.Gallen-Thurgau

KST führten wie bereits

im vergangenen Jahr zu

keiner Einigung. Deshalb

musste der Spitex Verband

Thurgau im Hinblick auf

die nötigen Lohnanpassun-

j#g|en wiederum ein Gesuch

um behördliche Festsetzung

der Spitex-Tarife

2002 an den Regierungsrat

stellen. Darin wurde

beantragt, die aktuellen

Tarife um rund 8%

anzuheben.

(CL) Aufgrund des
Verwaltungsgerichtsentscheids zu den
Lohnklagen des diplomierten Pflege¬

personals im Kanton Zürich und
als Folge der Anpassung der
Löhne des diplomierten Personals

auch in den umliegenden
Kantonen und insbesondere in
der Spital Thurgau AG, sah sich
der Vorstand des Spitex Verbandes

Thurgau ebenfalls zum Handeln

veranlasst.

Zwei Gesuche

An einer ausserordentlichen
Mitgliederversammlung beschlossen

die Verantwortlichen der

Spitex-Organisationen einstimmig,

mit einem erneuten Gesuch

an den Regierungsrat zu gelangen.

um eine Tariferhöhung zur
Finanzierung einer Lohnerhöhung

durchzusetzen.

In einem zweiten, separaten
Gesuch wurde dem Regierungsrat
beantragt, die Tarife für die
sogenannten hauseigenen Spitex-
Dienste ebenfalls festzulegen.
Ein hauseigener Spitex-Dienst
(beispielsweise eines Pflegeheimes)

bietet diesen Dienst als sta¬

tionäre Institution für Wohnungen

an, die sich auf dem eigenen
Areal befinden. Die Institution
kann unter bestimmten
Voraussetzungen als Mitglied des
Tarifverbundes des Spitex Verbandes

Thurgau Pflegeleistungen als

Spitex-Organisation zu Lasten

der obligatorischen Krankenversicherung

abrechnen. Wie die

übrigen Organisationen müssen
auch diese Anbieter alle Auflagen

des Tarifvertrages erfüllen
und insbesondere jährlich über
die Statistik Rechenschaft ablegen.

Diese Regelung funktioniert
bei mehreren Anbietern im Kanton

Thurgau teilweise seit Jahren
klaglos.

Grundsatzfrage

Die Krankenversicherer stellen
sich nun plötzlich und überraschend

auf den Standpunkt, diese

hauseigenen Spitex-Dienste
müssten sich mit 10% niedrigeren

Tarifen begnügen, da bei
ihnen ja keine Wegzeiten und
somit weniger Kosten anfallen

würden. Die Krankenversicherer
übersehen dabei, class diese

Organisationen andererseits aber
weder über Bundessubventionen,

Defizitgarantie der Gemeinde

noch Mitgliederbeiträge oder
Spenden verfügen. Es ist
offensichtlich, dass es sich in diesem
Fall für die Krankenversicherer
um eine Grundsatzfrage handelt
und ein letztinstanzlicher
Entscheid erwartet werden kann.
Der Vorstand des Spitex Verbandes

Thurgau hat sich nicht
zuletzt aufgrund der unverständlichen

Argumentationsweise des

Verbandes der Krankenversicherer

entschlossen, die hauseigenen

Spitex-Dienste zu unterstützen.

Dies insbesondere, da es

einem Grundgedanken des KVG
entspricht, solche als

Spitex-Organisationen zugelassene
Leistungserbringer auch über den

Tarifvertrag abrechnen zu
lassen.

Mit einem Entscheid des Thur-

gauer Regierungsrates wird im
Frühjahr gerechnet. O

Leitfaden und Erfahrungsaustausch zu Qualität
L) Zur erleichterten Einführung

des Qualitätshandbuches des

Spitex Verbandes Schweiz hat der

Spitex Verband Thurgau einen
Leitfaden erarbeitet, der über
obenstehende Adresse bezogen
werden kann. Die Auseinander¬

setzung mit Qualitätsfragen hilft,
die Qualität im eigenen Betrieb zu
fördern und zu sichern. Die
kontinuierliche Qualitätsentwicklung
erfordert gleichzeitig eine
regelmässige Reflexion über die eigene

Arbeit. Der Spitex Verband

Thurgau bietet deshalb neben der
Schulung und Einführung in das

Qualitätsmanagement neu einen
regelmässigen Erfahrungsaustausch

für Qualitätsverantwortliche

der Betriebe an. Dabei sollen

anhand von konkreten Situa¬

tionen im Betrieb eigene
Lösungswege erarbeitet und diskutiert

werden. Die Sicherheit in der

täglichen Arbeit sowie die berufliche

und persönliche Entwicklung

der Teilnehmerinnen wird
sinnvoll gefördert. O

Hängige Lohnanpassungen

(CL) Die angespannte Personalsituation

beim diplomierten
Pflegepersonal macht auch vor der

Spitex nicht halt. Von Seiten des
Personals wird erwartet, dass die
Löhne entsprechend den
Akutspitälern angepasst werden. Der
Vorstand des Spitex Verbandes

tllt sich auf den Standpunkt,
ss mit einer Anhebung der Löhne

des diplomierten Pflegepersonals

bis zum Entscheid des

Regierungsrates bezüglich Tarif¬

erhöhungen (siehe Artikel oben)

zugewartet werden muss. Erst

dann lassen sich schlüssige
Aussagen über die Höhe und die

Finanzierung der Lohnanpassungen

machen. Diese sollen dann

massgeschneidert für das gesamte

Pflegepersonal erfolgen. Es sollen

somit die Bedürfnisse der

übrigen nicht-diplomierten
Mitarbeitenden in der Spitex einbezogen

und diese Löhne ebenfalls

angemessen angepasst werden.

Thurgauer Termine
April 2002:
Erfahrungsaustausch für Qualitätsverantwortliche

Mai 2002:
Einführung in das Qualitätsmanagement für Mitarbeiterinnen
und Vorstandsmitglieder (Wiederholung)

Juni 2002:
Seminar «Personalführung für Vorstandsmitglieder-

Juni 2002:

Einführung in den Prozess der Bedarfsabklärung
(Wiederholung)

Für weitere Informationen: www.spitextg.ch
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